
Steuerrecht

Neues Grenzgängerabkommen CH/IT (Stand 06.02.2024)



© Diala Treuhand AG 2024 2

Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Allgemein

Das neue Grenzgängerabkommen Schweiz/Italien ist mit Datum 17.07.2023 in Kraft 
getreten.

Die neuen Bestimmungen sind ab dem 1. Januar 2024 anwendbar.
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Definition

Grenzgänger laut Doppelbesteuerungsabkommen (DBA):

1. Besitz einer G-Bewilligung, unselbständig erwerbstätig
2. Wohnhaft in Südtirol, Lombardei, Aosta oder Piemont innerhalb der von 

der italienischen Steuerbehörde definierten Grenzzone von 20 km ab 
Staatsgrenze

3. Arbeitsort in Graubünden, Tessin oder Wallis
4. tägliche Rückkehr an den Wohnort (Ausnahme: aus Arbeitsgründen dürfen 

max. 45 Nächte am Arbeitsort verbracht werden)
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Definition

«alter» Grenzgänger – «neuer» Grenzgänger:

• «alter» Grenzgänger sind jene Personen,
• deren Arbeitsverhältnis vor dem 17.07.2023 begonnen hat und 

immer noch andauert, 
• die zwischen dem 31.12.2018 und dem 17.07.2023 in der Schweiz 

tätig waren, die Schweiz verlassen haben und innert 2033 wieder in 
die Schweiz zurückkehren.

Alle diese Personen bleiben nach dem «alten» System steuerpflichtig und müssen in Italien 
keine zusätzlichen Steuern zahlen. 

• «neuer» Grenzgänger sind jene Personen,
• die nach dem 17.07.2023 als Arbeitnehmer erstmalig in der Schweiz 

erwerbstätig sind 
• oder vor dem 31.12.2018 in der Schweiz beschäftigt waren, die 

Schweiz verlassen haben, und nun eine Beschäftigung in der Schweiz 
antreten.

Die Voraussetzungen gemäss Seite 3 müssen alte und neue Grenzgänger erfüllen.
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Neue Bestimmungen (neuer Grenzgänger)

Ab dem 01.01.2024 ist das Nettoeinkommen laut Lohnausweis in Italien zu 

versteuern.

Für die «neuen» Grenzgänger bleibt im Zeitraum zwischen dem 17.07.2023 und 
dem 31.12.2023 die bisherige Besteuerung analog den «alten» Grenzgängern 
bestehen.
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Neue Bestimmungen (neuer Grenzgänger)

Es wird ein AIA eingeführt, d.h. konkret, dass die Schweiz an Italien innerhalb
20. März des Folgejahres (erstmals auf den 20. März 2025) folgende Infos zu den 
«neuen» Grenzgängern übermittelt (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Name
• Geburtsdatum und -ort
• IT-Steuernummer
• Wohnort
• Brutto-Steuergrundlage (Lohn inkl. sonstige pflichtige Vergütungen),
• Betrag der vom Arbeitnehmer in der Schweiz entrichteten Sozialabzüge
• Betrag der entrichteten Quellensteuer
• Name und Adresse des Arbeitgebers
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Neue Bestimmungen (neuer Grenzgänger)

Das neue DBA-Abkommen sieht Strafen vor für Personen, die unrechtmässig den 
Status «alter» Grenzgänger in Anspruch nehmen!

Der Freibetrag (sog. Franchise) ist auf EUR 10’000 angehoben worden. 

Sämtliche in Italien zulässigen Abzüge und Steuervorteile können geltend gemacht 
werden.

Die in der Schweiz entrichtete Quellensteuer ist voll anrechenbar; es werden neue 
Quellensteuertarife eingeführt – R analog A, S analog B, T analog C, U analog H. Die 
Tarifeinstufung B/S und H/U ist von der Steuerverwaltung jährlich zu bewilligen. Die 
Höhe der Tarife beträgt 80 % der A-H Tarife. Die Tabellen mit den Tarifen wurden 
von den Kantonen veröffentlicht.
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Unechte Grenzgänger

Für die bisherigen «unechten» Grenzgänger, d.h. vor allem jene, welche ausserhalb 
der 20-km-Grenze in Italien wohnen, jene mit Wochenaufenthalt oder jene mit 
einer L-Bewilligung oder einer beliebigen anderen Aufenthaltsbewilligung bleibt die 
Steuerpflicht in Italien wie bisher bestehen, die Franchise bleibt wie bisher 
unverändert auf EUR 7’500.00
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Übergangsbestimmung

Für die «alten» Grenzgänger laut vorheriger Definition gilt eine Übergangsregelung 
von 10 Jahren. 

Diese Personen werden weiterhin ausschliesslich in der Schweiz besteuert, wobei 
die Schweiz an die italienischen Grenzgemeinden bis zum Ende des Steuerjahres 
2033 einen finanziellen Ausgleich in Höhe von ca. 40 % der in der Schweiz 
erhobenen Quellensteuer entrichtet.

Für diese Personen ist noch kein Automatischer Informations-Austausch (AIA) 
zwischen den Staaten vorgesehen.
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Steuersätze IT

Im Moment gültige Steuersätze in Italien – die Steuer ist progressiv:

SteuersatzEinkommen

23 %≤ 28’000 €

35 %28‘001 – 50‘ 000 €

43 %≥ 50’001 €
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Neues Grenzgängerabkommen CH/IT

Berechnungsbeispiel
(FX-Kurs: 1:1 / ohne Berücksichtigung von Steuerabsetzungsbeträgen in IT)

• Nettolohn gem. LAW EUR              62’089.00

• Franchise EUR          - 10’000.00

• Steuergrundlage EUR               52’089.00

• Geschuldete Steuer in IT (rd.25.27%)          EUR               15’038.27

• Entrichtete Quest in CH (anrechenbar) EUR                6’802.00

• Zusätzlich in IT geschuldete Steuer             EUR                8’236.27



Kontakt

Diala Treuhand AG
Via Val Müstair 228
CH-7537 Müstair

info@diala-treuhand.ch
+41 81 851 62 62
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